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Vorbemerkung: Um die gesamte Bandbreite der Betriebsformen zu erfassen, sprechen wir uns fir
den Gebrauch des inkludierenden Begriffs ,Sexarbeit* anstelle von ,Prostitution“ aus. Dabei sind
die Unterschiede der einzelnen Arbeitsplatze im Gesetzgebungsprozess unbedingt zu
beriicksichtigen.

"Der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit in einem Rechtsstaat verlangt, dass jede MaRnahme, die
in Grundrechte eingreift, einen legitimen 6ffentlichen Zweck verfolgt und tberdies geeignet,
erforderlich und verhaltnismaRig im engeren Sinn (,angemessen®) ist. Eine MaRnahme, die diesen
Anforderungen nicht entspricht, ist rechtswidrig.” [1] In diesem Sinne mdchten wir als
Sexarbeiter_innen die verschiedenen Punkte im Referentenentwurf des
.Prostituiertenschutzgesetzes” einer Prifung unterziehen. Wir verfliigen Uber vielfaltige, teils
langjahrige Arbeitserfahrungen in diversen Branchenzweigen und sind zudem international mit
Kolleg_innen aus Landern vernetzt, in denen dhnliche Regulierungen bereits bestehen.

Somit stellen wir uns fir die einzelnen Punkte des Referentenentwurfes die Frage: Was soll die
MalRnahme bewirken? Ist die Malnahme geeignet, den gewunschten Zweck zu erfiullen? Ist sie
erforderlich, also steht kein milderes Mittel gleicher Eignung zur Verfiigung? Und: Stehen die
Nachteile der Mallnhahme in angemessenem Verhaltnis zu ihren Vorteilen?

"Es geht um gesetzliche MalRnahmen, die effektiv und praxistauglich sind, um die in der
Prostitution Téatigen besser zu schiitzen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu stédrken, um
fachgesetzliche Grundlagen zur Gewéhrleistung vertraglicher Arbeitsbedingungen und zum Schutz
der Gesundheit fiir die in der Prostitution Téatigen zu schaffen, und um Kriminalitét in der
Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostiuierten und Zuhélterei
zu bekampfen. Dies soll das Prostituiertenschutzgesetz leisten."

Diesen Zweck begriiien wir als Sexarbeiter_innen selbstverstandlich. Wir sehen diesen Zweck
durch die vorgestellen Malnahmen in keinster Weise erfllt, sondern im Gegenteil konterkariert.

In unseren Ausflihrungen beziehen wir uns auf verschiedene Stichpunkte im Gesetzesentwurf.
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Seite 6 — Begriffsbestimmungen

a) Lobenswert ist, dass rechtskraftige Definitionen vorgenommen werden. Die exakte
Definition, was eine sexuelle Handlung ist, bleibt aber auch hier offen.

b) Die Definition des Begriffs des oder der Prostituierten geht hier weit Uber die des Ublichen
Gewerbebegriffes hinaus. Ein Gewerbe ist eine planmalige, in Absicht auf
Gewinnerzielung vorgenommene, auf Dauer angelegte selbststandige Tatigkeit. Die
Definition des oder der Prostituierten im vorliegenden Entwurf schliet dagegen auch nur
erstmals oder gelegentlich erbrachte sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung mit ein,
also auch wenn diese nicht dauerhaft oder auf Gewinn angelegt sind. Zudem erweitert der
Begriff des ,Entgelts® (also jeder Gegenleistung, unter die auch ein Abendessen oder
Unterkunft fur die Nacht fallen kénnen) die Definition der sexuellen Dienstleistung ins
Uferlose.

Ein gewerberechts-adhnliches Konstrukt wie die vorgelegte Anmeldepflicht auf eine nur
gelegentlich, voriibergehend oder hobbyméaRig betriebene Tatigkeit anzuwenden, ware selbst dann
unverhaltnismalig im engeren Sinne (nicht angemessen), wenn eine Anmeldepflicht grundsatzlich
ein dem Ziel des Prostituiertenschutzgesetzes dienliche und dafir erforderliche MalRnahme ware.
Es erschlief3t sich nicht, wieso im im Bereich der Sexarbeit andere Mafistabe als in anderen
Branchen angesetzt werden sollten, was Planmafigkeit, Absicht auf Gewinnerzielung und Anlage
der Tatigkeit auf Dauer betrifft.

Alle Erfahrungen aus Landern, in denen eine Registrierungspflicht flir Sexarbeiter_innen existiert,
zeigt, dass die Mehrzahl der Kolleg_innen dieser Anmeldepflicht aus berechtigter Angst vor einer
Stigmatisierung nicht nachkommt. Dies gilt besonders fir Menschen, die nur unregelmafig und im
begrenzten Malie der Sexarbeit nachgehen. Sie sind somit illegal tatig und wenden sich bei
Problemen mit Kunden oder anderen Vertragspartnern kaum an die Polizei, was dem Sinn eines
~Schutzgesetzes” vollkommen zuwiderlauft.

Seite 7 — §3 Anmeldepflicht

Rufen wir uns in Erinnerung:,,Es geht um gesetzliche Mafinahmen, die effektiv und praxistauglich
sind, um die in der Prostitution Tdtigen besser zu schiitzen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu
stirken, um fachgesetzliche Grundlagen zur Gewdhrleistung vertrdglicher Arbeitsbedingungen und
zum Schutz der Gesundheit fiir die in der Prostitution Tdtigen zu schaffen, und um Kriminalitdt in
der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und

Zuhdlterei zu bekiimpfen. Dies soll das Prostituiertenschutzgesetz leisten."

Es ware durchaus denkbar, dass im Rahmen eines verpflichtenden behérdlichen Kontaktes auch
sinnvolle Informationen Uber Gesundheit, Rechte oder Beratungsangebote an Sexarbeitende
vermittelt wirden. Dies jedoch ohnehin nur, wenn entsprechend geschultes Personal in der
,zustandigen Behdrde® vorhanden ware und eine Vielzahl kultureller Mediator_innen zur Verfigung
stiinden. Wir ziehen dies komplett in Zweifel, denn der Kostenaufwand wéare enorm und die
Schulung des Personals eine sehr langwierige Angelegenheit. Die grundsatzliche Eignung einer
Anmeldepflicht flr den zitierten Zweck des Gesetzes schliessen wir aus, da sie voraussichtlich nur
einen kleinen Teil der in der Sexarbeit Tatigen erreichen wird. Bei vergleichbaren Regulierungen im
Ausland agiert der Groliteil der Sexarbeiter_innen ausserhalb des Systems, ein anderes Ergebnis
ist auch hierzulande keinesfalls zu erwarten. Die Anmeldepflicht ist vollkommen unverhaltnismanig,
da sie vielen von uns, die sich aus nachvollziehbaren Grinden und Angst vor Outing nicht werden
registrieren lassen, den Zugang zu Beratungsangeboten und kostenlosen medizinischen
Angeboten erschwert.

Samtliche Erfahrungen zeigen, dass Angebote zur niedrigschwelligen, freiwilligen, parteilichen und
anonymen Sozial-, Rechts- und Gesundheitsberatung gerade von Kolleg_innen in sogenannten
prekaren Lebenssitationen und Beschaftigungsverhaltnissen dankbar angenommen werden. Auch
Angebote zur beruflichen Basisinformation und -qualifikation ("Einstiegsberatung"), zur
Weiterbildung und Professionalisierung in der Sexarbeit und Programme zur Unterstltzung bei der
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Umorientierung in andere Berufe werden von Sexarbeitenden selbst gefordert und Uberall genutzt,
wo sie vorhanden sind. Gerade im vertrauensvollen Rahmen aufsuchender Workshops am
Arbeitsplatz, wie sie zum Beispiel von Hydra e.V. in Berlin als peer-to-peer-Beratung oder
bundesweit von move e.V. in Kooperation mit der Deutschen AIDS-Hilfe angeboten werden,
kénnen sowohl aktiv weiterfiihrende Beratungsangebote beworben als auch quasi ,nebenbei®
mutmalilich Betroffenen von Ausbeutung und Zwang Angebote zum Kontakt mit entsprechenden
Fachberatungsstellen gemacht werden. Dies ist weit wirksamer ist als der erzwungene Kontakt zu
einer Behorde im Rahmen eines verpflichtenden Anmeldeprozesses. Am Beispiel Wien, wo schon
lange eine polizeiliche Registrierungspflicht besteht, ist nicht nur ersichtlich, dass der GroRteil der
Sexarbeitenden ausserhalb des Systems operiert und damit nicht mehr dem Schutz des
Rechtsstaats unterliegt, sondern auch, dass dort fast alle Betroffenen von Menschenhandel der
letzten Jahre registriert waren. Zu den Mitteln, einen Menschen derart unter Druck zu setzen,
gehort auch das Schiiren der Angst vor Behoérden, was dazu fiihrt, dass Betroffene den
Anmeldeprozess durchfiihren, ohne sich zu offenbaren. Wenn nicht einmal geschulte LKA-Beamte
Betroffene von Menschenhandel erkennen kénnen [2], ist selbstverstandlich davon auszugehen,
dass ein Beamter einer noch von den Landern naher zu bestimmenden Behoérde dies erst recht
nicht kann - schon gar nicht in der kurzen Zeit, die solch ein Meldevorgang bendtigt.

Ohne den Ausbau des langst noch nicht ausreichenden Netzes von Angeboten flir Sexarbeitende
zur niedrigschwelligen, freiwilligen, parteilichen und anonymen Sozial-, Rechts- und
Gesundheitsberatung, zur Qualifizierungsberatung, Weiterbildung und Professionalisierung und
zur Umorientierung kann eine Anmeldepflicht dem Ziel des ProstSchG nicht dienen. In der Kiirze
eines solchen Anmeldeprozesses kann ohnehin kaum mehr als eine Information tGber
weiterfiihrende Beratungsangebote weitergegeben werden. Dort, wo solche Angebote vorhanden
sind, werden sie auch ohne eine Anmeldepflicht bereits ausgelastet, weil Sexarbeitende selbst
einen Mehrwert darin sehen. Die Anmeldepflicht ist somit keine erforderliche MaRhahme im Sinne
des Prinzips der VerhaltnismaRigkeit und damit rechtswidrig.

Zudem ist die Registrierung einer so hoch stigmatisierten und haufig mehrfach diskriminierten
Gruppe unangemessen, also nicht ,verhaltnismaRig“ im engeren Sinn. Sie stellt ein Risiko flr die
betroffenen Personen dar, erschwert einen ,normalen® Alltag in unserer Gesellschaft und ist
unzumutbar.

Wir sehen in der Meldepflicht eine Verletzung unserer Persdnlichkeitsrechte und unseres Rechts
auf Berufsauslbung.

Dass die Wahl der ,zustandigen Behorde® den Landern Uberlassen bleibt, 1&sst befurchten, dass
so die vielerorts und auch bundesweit [3] bereits vorhandenen polizeilichen ,Hurenkarteien* auf
eine Rechtsgrundlage gestellt werden sollen. Die Registrierung der Angehorigen eines legalen
Berufes bei der Polizei ware diskriminierend und stigmatierend.

Die angedachten Datenschutzrichtlinien halten wir vor dem Hintergrund des bereits jetzt vollig
unzureichenden Umgangs mit persdnlichen Daten [4] flr unzureichend. Eine Meldepflicht und das
Mitfihren eines Hurenausweises, der jederzeit in falsche Hande kommen kann und den oder die
Inhaber_in somit erpressbar macht, kdme einem Zwangsouting gleich. Da unter Sexarbeitenden
das Doppelleben als Schutz der privaten Persdnlichkeit absolut (blich ist, muss dieses unbedingt
weiterhin ermdglicht werden - begleitend mit wirksamen MalRnahmen zur Entstigmatisierung und
Anti-Diskriminierung. Auch wir als Sexarbeiter_innen wiinschen uns eine Gesellschaft, in der unser
Beruf kein Doppelleben mehr erfordert.

Besonders problematisch ist eine Registrierung fir folgende Kolleg_innen:
* Alleinerziehende Miitter, die furchten, das Sorgerecht fiir ihre Kinder zu verlieren
+ Student_innen, die um ihre Karriere nach dem Studium bangen

* Nebenerwebs-Sexarbeiter_innen oder Gelegenheitsprostituierte, die noch einen
zourgerlichen“ Hauptjob haben

+ Kurzzeit-Sexarbeiter_innen, die diese Tatigkeit nur zur Uberbriickung eines finanziellen
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Engpasses nutzen und sich den Umstieg in eine andere Erwerbstatigkeit nicht erschweren
wollen

* Migrant_innen, die in Deutschland Ful gefalt haben und sich mittelfristig hier etwas
aufbauen wollen

* Migrant_innen, in deren Heimatland Sexarbeit illegalisiert ist

Um Sexarbeiter_innen vor diesen Risiken zu schitzen, fordern wir stattdessen im Gegenteil die
Léschung der vorhandenen ,Hurenkarteien® der Landespolizeien sowie bundesweit und beim BKA
[3], eine Aufnahme ins AGG (Verbot von Diskriminierung aufgrund der Berufswahl) und die
Genehmigung der Eintragung von Pseudonymen in den Personalausweis. Menschen, die aufgrund
ihrer Tatigkeit in der Sexarbeit oder in anderen Berufen von &ffentlichen oder privaten
Einrichtungen und Dienstleistern oder auch von zukinftigen Arbeitgebern diskriminiert werden,
sollten kompetente Beratung und rechtliche Unterstitzung in Anspruch nehmen kénnen.

Verpflichtend sollte (wie bisher) fir Selbststandige nur die Anmeldung beim Finanzamt sein, d.h.
der Nachweis einer Steuernummer, und flr Angestellte die Ublichen sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen Regelungen. Sexarbeit sollte als héchstpersdnliche Dienstleistung einem
Freiberuf im Gewerbe-, Steuer- und Baurecht gleichgestellt werden.

Nicht zuletzt wiirden durch die Beratungs- und Anmeldepflicht erhebliche Kosten fir die ,zu
schiitzenden” Sexarbeitenden entstehen. Dies erscheint widersinnig, denn ein Ziel des
Prostituiertenschutzgesetz soll der Schutz der in der Branche Tatigen vor Ausbeutung sein.
Stattdessen steht zu erwarten, dass Kommunen und Stadte teils hohe Gebuhren verlangen, um
durch diese Hintertlr Sexarbeit zu verhindern und zurtickzudréngen, wie es bereits jetzt durch
kommunale Vergnligungssteuern geschieht. Vor allem Sexarbeiter_innen in prekaren Situationen,
die ihre Tatigkeit aus akuter finanzieller Not austiben, mussten sich entweder weiter verschulden
oder warden illegalisiert.

Von der geplanten Anmeldepflicht haben die Sexarbeiter_innen keinerlei Vorteile. Wir lehnen daher
eine Registrierung von Sexarbeiter_innen ab, und zwar sowohl eine individuelle Anmeldepflicht
und deren Uberpriifung bei Behérdenkontrollen und durch Bordellbetreiber_innen, als auch eine
Registrierung mittels einer Verpflichtung zur Weitergabe der Daten von Mieter_innen als Auflage

im Rahmen einer Bordellkonzessionierung. Dasselbe gilt fur die bereits bestehende Praxis der
Weitergabe von Daten von Mieter_innen an die Polizei, die heute schon oft dort an der
Tagesordnung ist, wo die Polizei ihr anlassunabhangiges Kontrollrecht als Druckmittel gegen
Betreiber_innen einsetzt.

Wir fordern, dass an den wirklichen Problemen unserer Branche gearbeitet wird.

Laut einer aktuellen Studie von Nicola Déring der TU limenau [5] sind das folgende
(Hauptprobleme von Sexarbeiter_innen in Deutschland laut Selbstauskunft):

* imfinanziellen Bereich

* Gewalt und Missbrauch

« fehlende professionelle Identitat

+ gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung
* ausbeuterische und instabile private Beziehungen

Fur Sexarbeiter_innen im Migrationsprozess sind der Aufenthaltsstatus und das Auslénderrecht,
die Sprachbarriere sowie soziale Isolation und Exklusion weitere vordringliche Probleme
(TAMPEP 2010: 113).
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Seite 7 - §4 Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise

Bei der Registrierung wird eine gultige Meldeanschrift erwartet. Bei einer Meldeadresse im Ausland
konnte dies flir Pendelmigrantinnen zu einem Zwangsouting vor der Familie zuhause flihren.
Ublich ist fiir viele Kolleg_innen, bei der Arbeit ausserhalb ihrer Heimatstadt im Bordell zu wohnen.
Dies soll in §16 untersagt werden - wir erlautern dort, warum wir dieses Verbot fur schadlich halten.
Es ist schlicht realitatsfern, dass eine Migrant_in schon bei der Einreise Uber eine eigene Wohnung
in Deutschland verfligt, die sie bei der Meldung als solche angeben kdnnte. Eine Moglichkeit zur
einmaligen Ubernachtung zu Beginn der Tatigkeit, wie es in den Kommentaren hinzugefiigt wird,
hilft leider wenig.

Seite 8 - §5 Anmeldebescheinigung

Die in Absatz 1 aufgelistete fuinf-Tages-Frist bis zur Ausstellung der Bescheinigung entspricht nicht
der Arbeitspraxis in der zu regulierenden Branche. Personen, die sich entscheiden, in der
Sexarbeit tatig zu werden, wollen in der Regel sofort damit beginnen, gerade wenn diese
Entscheidung aus akuter Geldnot entsteht. Hier wird wieder eine besonders vulnerable Gruppe
innerhalb der Sexarbeitenden besonders belastet.

Die Priifung von Sexarbeiter_innen auf eine nicht ndher definierte ,zum eigenen Schutz
erforderliche Einsicht® ist diskriminierend und als allenfalls als Instrument zur Abschreckung
geeignet, wo Behdrdenmitarbeiter es aus Griinden der ,Prostitutionseinddmmung* in einer
demdtigenden Befragung darauf anlegen. Sie widerspricht dem Ziel des ProstSchG, das
Selbstbestimmungsrecht von Sexarbeitenden zu starken, zementiert im Gegenteil das Bild von
Sexarbeitenden als unreife, naive Personen und macht zudem aus der ,Anmeldepflicht vielmehr
eine ,Erlaubnispflicht” nach behordlicher Willkdr.

Es geht bei der legalen Prostitution um voll geschéftsfahige, volljahrige Menschen. In keinem
anderen Beruf mafdt sich der Staat eine Priifung der Frage an, ob diese Menschen reif genug fiir
die von ihnen gewahlten Tatigkeit sind. Selbstgefahrdendes Verhalten ist in Deutschland
weitgehend erlaubt. Das entspricht der Vorstellung von Selbstbestimmung und Menschenwurde in
unserer Gesellschaft. (Art. 1 GG) Der Staat muss vor Ausbeutung und Gewalt schiitzen, aber nicht
vor schwierigen Entscheidungen. Indem wir unserem Gegenulber das Recht zugestehen, nach
eigenem Daflrhalten verninftig oder unverninftig zu Handeln, achten wir ihn als rationales und
mundiges Wesen.

Seite 9 - §5 Absatz (5)

Das Mitfihren eines ,Huren-Ausweises” bei der Arbeit ist eine eindeutige Zuordbarkeit zu einer
extrem stigmatisierten Gruppe. Die Mdglichkeit einer Alias-Bescheinigung entspannt zwar die
Situation gegeniber den Betreibenden. Sobald der Ausweis aber mit sich geflihrt werden muss, ist
nicht nur aufgrund des Fotos ein Outing sofort mdglich.

Seite 10 - §8 MaBnahmen bei Beratungsbedarf

Dass auch in der Begriindung nirgendwo die Notwendigkeit einer Zustimmung der Betroffenen zu
diesen Malinahmen erwahnt wird, beispielsweise flir die Weitergabe von Daten an andere
Behdrden, ist datenschutzrechtlich vollkommen inakzeptabel und kann im Einzelfall eine akute
Gefahrdung der Person oder sogar anderer Personen in ihrem Umfeld bedeuten, falls
beispielsweise Angehorige bedroht werden.
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Seite 10 - §9 Gesundheitliche Beratung

Die praventive Arbeit der Deutschen Aidshilfe hat in den letzen zwanzig Jahren dazu geflihrt, dass
Deutschland den niedrigsten Infektionsstand fiir sexuell ibertragbare Infektionen in Europa
aufweist. Pravention kann laut dieser Erkenntnisse nur durch Lernen und Erkennen erfolgen und
nicht durch Zwang. Die angedachte Pflichtberatung fir Sexarbeitende 1auft diesen Erkenntnissen
entgegen. Durch eine nicht-anonyme Zwangsberatung wird das bestehende und oft gute
Vertrauensverhaltnis zwischen Sexarbeiter_innen und Gesundheitsdmtern zerstort.

Gesundheitsthemen im Rahmen einer Qualifizierungsberatung sind zweifellos sinnvoll. Wenn es
tatsachlich darum gehen soll, Sexarbeitende zu starken und ihnen eine umfassende Beratung und
Vorbereitung auf ihre Arbeit zu geben, dann mussen (und zwar im Rahmen einer freiwilligen,
anonymen, parteilichen Beratung) auf Wunsch zum Beispiel auch folgende Inhalte angeboten
werden:

* Informationen zum Arbeitsablauf und zu gangigen, von Kunden gewlinschten
Sexualpraktiken

* Psychohygiene und Burnout-Pravention

* Informationen zu Preisen und blichen Abrechnungsmodellen in der Sexarbeit in
Deutschland und der Stadt, wo die Person arbeiten mochte. Ortsiibliches Preisniveau fir
sexuelle Dienstleistungen

* Hinweise, wo Ausbeutung anfangt und der Arbeitsplatz gewechselt werden sollte. Wie
unterscheidet man ,gute” und ,schlechte Arbeitsplatze?

* Was fur Arbeitsmoglichkeiten gibt es? Laufhauser, Saunaclubs, Flatrateclubs, Bordelle,
Escort und Hausbesuche, Apartment, Stralde, etc. und welche Anforderungen stellt der
jeweilige Arbeitsplatz an die Sexarbeiterin

Grundsatzlich missen bei der Erstellung solcher Konzepte Branchenexperten hinzugezogen
werden. Das ist in diesem Fall offenbar nicht erfolgt, und so ist das Konzept realitatsfern - unserer
Erfahrung nach bedurfen Sexarbeitende beispielsweise nicht mehr oder weniger haufig einer
»-Erndhrungsberatung® als Erwerbstatige in anderen Branchen.

Seite 11 - §10 Anordnungen gegenuber Prostituierten

Das ProstSchG beschaftigt sich intensiv damit, Sexarbeiter_innen vor sich selbst und deren
Umwelt vor den Sexarbeiter_innen zu schitzen. So auch in Absatz 3. Die Definition dieses
Absatzes ist wenig konkret. Die ,zustédndige Behdrde kann jederzeit Anordnungen erlassen®, wenn
sich Nachbarn, Kunden oder sonstige Mitmenschen gestort oder belastigt flihlen - angesichts der
Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich vom reinen Vorhandensein von Sexarbeit belastigt
fuhlen, wird hier eine Blankoberechtigung zur ,Prostitutionseinddmmung® unter beliebigem
Vorwand erteilt. Auch ist nicht zu erkennen, inwiefern solche Anordnungen ,effektiv und
praxistauglich sind, um die in der Prostitution Tatigen besser zu schitzen, ihr
Selbstbestimmungsrecht zu starken, um fachgesetzliche Grundlagen zur Gewahrleistung
vertraglicher Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Gesundheit fiir die in der Prostitution
Téatigen zu schaffen, und um Kriminalitat in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen
und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhalterei zu bekdmpfen® und erfillen insofern nicht den
Zweck des Gesetzes.
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Seite 12 - §11 Erlaubnispflicht fur Prostitutionsgewerbe

Das Beispiel Neuseeland zeigt, dass ein Modell einer Erlaubnispflicht von (grélieren) Bordellen die
Arbeitsbedingungen fiir Sexarbeiter_innen grundsatzlich verbessern kann - sofern eine solche
MalRnahme auf einer praxistauglichen Grundlage von Mindeststandards beruht, die von und fiir
Menschen aus der Branche entwickelt wurden und so gestaltet ist, dass sie nicht zur
LProstitutionseinddmmung“ nach kommunaler Willkir missbraucht werden kann. Dies in im
vorliegenden Entwurf nicht der Fall. Die Mdglichkeiten an Auflagen sind so weitreichend, dass Gber
sie de facto ein Bordellverbot erlassen werden kann, ohne dass konkrete Rechtsgtiter Dritter
verletzt werden. Eine Erlaubnispflicht ohne eine Konkretisierung von Mindeststandards in einer
bisher nicht vorliegenden ergédnzenden Rechtsverordnung, die bundesweit einheitliche Richtlinien
vorgibt, heisst, das Pferd von hinten aufzuzaumen und droht die bereits vorhandene regionale
Rechtszersplitterung weiter zu verschlimmern. Des weiteren fehlt hier analog zu den Anordnungen
gegenuber einzelnen Sexarbeiter_innen jeder Bezug zum angeblichen Zweck des
.Prostituiertenschutzgesetzes".

Ein wesentlicher Punkt des neuseeldndischen Modells ist auch, dass ein Bordellbetrieb erst ab
mehr als flinf Sexarbeiter_innen erlaubnispflichtig wird. Eine Konzessionierung ab zwei Personen
treibt uns entweder in die Isolation oder in GroR3bordelle, die ihre Berechtigung haben, aber
zweifellos nicht fur jede Sexarbeiter_in den idealen Arbeitsplatz darstellen. Gerade kleine
Zusammenschlisse selbstandiger Sexarbeiter_innen in Wohnungsbordellen bieten haufig den
héchsten Grad an Selbstbestimmung, Schutz und Sicherheit - ein ,Prostituiertenschutzgesetz",
das diese Art der kollegialen Zusammenarbeit nicht explizit erleichtert, hat seinen Namen nicht
verdient. Auch wenn im Einzelfall auf das Einhalten bestimmter Auflagen von einer wohlwollenden
Behdrde verzichtet werden kann, bietet die Erlaubnispflicht fur ,Prostitutionsgewerbe” in der
vorliegenden Form vor allem ein umfassendes Instrumentarium zur ,Prostitutionseinddmmung”,
und zwar nicht etwa anstelle, sondern zusatzlich zur Verdrangung von Sexarbeit durch
Sperrbezirke und Bauplanungsrecht.

Fur vollig unverhaltnismafig halten wir die Auflage, dass die Betreibenden von
~Prostutionsgewerben® gleich nochmals die ,Einsichtsfahigkeit“ der bei ihnen arbeiten wollenden
Sexarbeiter_in Uberprifen mussen. Es darf sich dabei also offenbar nicht auf die Kompetenz der
Behordenmitarbeiter verlassen werden, die ja immerhin den ,Hurenausweis® ausgestellt haben.
Was passiert, wenn sich sowohl das Gesundheitsamt, die noch naher von den Landern zu
bestimmende Behorde und auch die Betreibende Person irren? Wo und bei wem setzt dann die
Schuldfrage an?

In vielen Orten findet ein Grofteil der Sexarbeit als Wohnungsprostitution statt. Wie der Name
schon sagt, handelt es sich dabei oft nicht um Gewerberaume, die fir diese Zwecke genutzt
werden, sondern um Wohnungen. Das entspricht dem Charakter unserer Dienstleistung, denn
Wohnungen sind so ausgestattet, wie viele Sexarbeiter_innen sich ihren Arbeitsplatz wiinschen,
und aulRerdem befinden sie sich dort, wo auch unsere Kunden leben.

In Absatz 5 wird darauf hingewiesen, dass andere Vorschriften unberthrt bleiben. Gerade das
Bauplanungsrecht und die Sperrbezirksverordnungen werden jedoch fir die Schlielung eines
Grolteils der bestehenden Betriebe sorgen. Dies nicht aufgrund hygienischer und baulicher
Richtlinien, sondern weil die Betriebe im falschen Stadtbezirk liegen. Stadtplanerisch ist
vorgesehen, dass Vergnigungsstatten nur in einem extrem kleinen Bereich der Stadtflache
zuldssig sind. Es ist in fast allen Stadten vollig ausgeschlossen, dass in diesen begrenzten
zulassigen Bereichen die gesamten bestehenden Bordelle unterkommen. Es wird somit zur
SchlieBung auch von vielen guten Arbeitsplatzen kommen. Die wenigen Verbleibenden kénnen
dann die Mietpreise diktieren, weil die Sexarbeitenden ihrer Wahimdglichkeiten beraubt sind.

Wir fordern die Anerkennung von Sexarbeit als Freier Beruf und somit Niederlassungsfreiheit flr
Sexarbeiter_innen. Bei Bordellen muss es Bestandsschutz geben fiir Betriebe, die schon seit
einem festgelegten Zeitraum existieren.
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Seite 14 - §15 Auflagen fur die Erlaubnis einer Betriebsstatte

Es gabe sicher sinnvolle Auflagen, die die Arbeitsbedingungen der Sexarbeitenden verbessern
wirden. Die meisten der hier aufgelisteten Punkte dienen nicht dem Schutz der in der Sexarbeit
Tatigen, sondern dem Schutz der Gesellschaft vor der Sexarbeit. Die unkonkreten Formulierungen
bei allen Punkten 6ffnen kommunaler Willkir Tur und Tor. Auch diese Regelungen widersprechen
der Gesetzesmotivation auf ganzer Linie.

Seite 15 — § 16 Mindestanforderungen

Der BesD halt es fir sinnvoll, Mindeststandards fir Sexarbeitsbetriebe festzulegen und diese dann
in einer Weise umzusetzen, die nicht als Instrument zur Vernichtung guter Arbeitsplatze
missbraucht werden kann. Schon zu Beginn der Verhandlungen wiesen wir darauf hin, dass es bei
der Erstellung von sinnvollen Arbeitsstandards wichtig ist, die in der Branche Tatigen mit
einzubeziehen. Wir schlugen eine Arbeitsgruppe vor, bestehend aus Sexarbeitenden,
Betreibenden, Beratungsstellen und folgenden Behérden: Gesundheitsamt, Bauamt
(Stadtplanung), Gewerbeamt, Polizei, Sozialbehérden, Migrationsbehdrden. Wir bleiben weiterhin
bei diesem Vorschlag.

Die angedachten Regelungen der im vorliegenden Referentenentwurf halten wir in den folgenden
drei Punkten fir besonders realitatsfern:

zu 2.2. Notrufsystem

Die meisten Bordelle sind Kleinstbetriebe mit zwei oder drei Zimmern, in denen wenige
Kolleg_innen zur gleichen Zeit anwesend sind und gelegentlich auch allein gearbeitet wird. Wie
soll dort ein Alarmsystem funktionieren? Muss gewahrleistet werden, dass immer noch eine
weitere Kollegin anwesend ist, die den Alarm horen konnte? Oder wird eine kostspielige
Aufschaltung zur Polizei erwartet? Diese Kosten wirden dann wieder auf die Mietpreise flr die
Sexarbeiter_innen umgelegt. Durch die angedachten Massnahmen wiirden wiederum
Grolibordelle bevorzugt, die ohnehin bereits tber einen eigenen Sicherheitsservice verfligen.

Die Gefahr von Ubergriffen durch Kunden und somit die Notwendigkeit eines Notrufsystems hangt
mafgeblich von der Kundenstruktur ab - fur ein Laufhaus in einem grof3stadtischen
Vergnigungsviertel, das Uberwiegend in den Abendstunden von alkoholisierten Kunden in
Feierlaune frequentiert wird und bei dem die Dienstleistung hinter verschlossenen Turen
stattfindet, ist ein Notrufsystem eher geboten und oft bereits vorhanden. Fir ein kleines
Massagestudio, wo Termine von Geschéftsreisenden fir die Mittagspause im voraus gebucht
werden und in dem in der Regel keinerlei Ubergriffe stattfinden, wére ein solches System
unverhaltnismalig, da mit hohen Kosten verbunden. In einem Partytreff, in dem es keine
geschlossenen Turen gibt und stets Kolleg_innen und Barpersonal in Horweite sind, ist ein
Notrufsystem vollig Gberflissig.

zu 2.4. getrennte Sanitdreinrichtungen

Getrennte Sanitaranlagen klingen nach einer sinnvollen und angenehmen ldee. Allerdings ist dies
in kleinen Betriebsstatten in der Regel rein baulich nicht umsetzbar und eine solche Vorschrift
wirde zum Verlust vieler guter Arbeitsplatze fiihren. Es gibt gerade bei den kleinen Betriebsformen
sehr viele, die von Kolleg_innen gefihrt werden, die sich nach langen Jahren in Bordellen
irgendwann selbststadndig gemacht haben und nebenbei an Kolleg_innen untervermieten. Es
handelt sich in der Regel um sehr schéne und angenehme Arbeitsplatze, in denen
Sexarbeiter_innen ihr Recht auf Selbstbestimmung besser wahrnehmen kénnen als in
Grolibordellen, wo sie Hausregeln unterworfen sind. Eine Benachteiligung solcher Arbeitsplatze ist
also flr das Ziel des Gesetzes nicht geeignet.

Auch hier reichen Ausnahmegenehmigungen fir den ,Einzelfall“ nicht aus, weil wir davon
ausgehen, dass der grofte Teil der Wohnungsprostitution in Wohnungen von ein bis drei Zimmern
stattfindet, wo die Einrichtung getrennter Sanitédranlagen nicht mdéglich ist.
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zu 2.7. keine Wohnmoglichkeit in Bordellen

Zum Schutz gedacht, aber das Gegenteil bewirkend ist auch die neue Auflage, dass reisende
Kolleginnen in Arbeitsrdumen nicht mehr Gbernachten dirfen. Gerade fiir Migrantinnen, die einen
Grolteil ihres Verdienstes in die Heimat schicken, ist ein zusatzliches Hotelzimmer einer grol3e
finanzielle Belastung und muss durch Mehrarbeit kompensiert werden. Es ist insbesondere nicht
einsichtig, warum Kolleg_innen nicht uneingeschrankt in Terminwohnungen und Laufhausern
Ubernachten sollten, bei denen &hnlich einem Hotelbetrieb jede Sexarbeiter_in ein eigenes Zimmer
oder sogar eine ganze Wohnung anmietet, deren TUr sie jederzeit vor den Kunden verschlielen
kann. Betrachtet man die Unterbringungsmadglichkeiten, die mdglichst kostengiinstig von
Saisonarbeiter_innen aus anderen Branchen in Anspruch genommen werden (Monteursschlafsale
etc.), sind Schlafmdglichkeiten in Bordellbetrieben im Vergleich oft wesentlich besser ausgestattet.
Es gibt keinen Grund, die Wahlmaoglichkeit von Sexarbeiter_innen bezliglich der Entscheidung zu
beschranken, ob sie im Bordell Gbernachten méchten oder nicht. Die Mdglichkeit der
Ubernachtung in Hotels besteht natiirlich bereits. Das voriibergehende Wohnen in Bordellzimmern
wird allerdings von vielen Sexarbeitenden selbst nicht als unangenehm empfunden, sondern die
Ersparnis von Kosten und Fahrtzeiten geschatzt.

Wo Sexarbeiter_innen nicht auf Reisen, sondern dauerhaft im Bordell wohnen, ist haufig die
Aussichtslosigkeit des lokalen Wohnungsmarktes ein Grund. Hier sollte die Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum fur alle Menschen Alternativen schaffen, statt alternativiose Lésungen fur
Probleme von Menschen in prekérer Situation zu verbieten.

Seite 23 - §29 Uberwachung des Prostitutionsgewerbes

Die Einschrankung des Grundrechtes auf die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein Eingriff, der in
keinster Weise im Verhaltnis zu einem mdglichen Nutzen steht. Auf diese Weise wird weder das
Selbstbestimmungsrecht von Sexarbeitenden gestarkt noch Ausbeutung oder Kriminalitat
verhindert. Die Befugnis zur Kontrolle einer Privatwohnung bei einem Verdacht auf unangemeldete
Sexarbeit wirde die deutsche Gesetzgebung in die Zeiten des Kupplelei-Paragraphen
zurtickwerfen, in der Menschen schon aufgrund einer vermuteten promiskuitiven Lebensweise
jederzeit von bdswilligen Nachbarn denunziert werden konnten.

Es gibt keine Bestatigung dafir, dass die Aufklarungsrate von Menschenhandelsdelikten oder
angeblich ,milieubedingter” Kriminalitét in den Bundesléndern, deren Polizeirecht bereits jetzt
anlassunabhangige Durchsuchungen oder Identitatskontrollen im Umfeld der Sexarbeitsausiibung
erlaubt, wesentlich hoher ist als in den Ubrigen Bundeslandern. Die Mehrheit der Verfahren wird
auf Grund von Hinweisen der Betroffenen oder Dritter (z.B. durch Kund_innen) eingeleitet
(Quelle:Bundeslagebilder BKA). Eine mangelnde Kontrolldichte liegt nicht vor.

Problematisch erscheint uns eher, dass die Beamten vor Ort Schwierigkeiten haben, zu erkennen,
ob der Sexarbeit selbstbestimmt nachgegangen wird oder ob Ausbeutung vorliegt. Wir fordern
daher eine gezielte Fortbildung der flir Sexarbeiter_innen zustiandigen Beamten. Die Einbeziehung
von Sexarbeiter_innen in diesen Fortbildungsprozess halten wir fir dringend erforderlich. Das
anlassunabhangige Kontrollrecht der Polizei im Umfeld der Sexarbeit ist ersatzlos zu streichen.
Wer uns wirklich helfen und schiitzen will, setzt auf vertrauensbildene polizeiliche Arbeit, die die in
der Sexarbeit Tatigen als entscheidungs- und handlungsfahige Partner wahrnimmt. Wo diese
Arbeit gelingt, nehmen Sexarbeiter_innen auch polizeiliche Hilfe in Anspruch, wo sie bendtigt wird.
Anlassunabhéngige Kontrollen und Razzien, in denen sich Sexabeiter_innen nicht selten selbst
wie Verbrecher behandelt flihlen, sind dagegen absolut kontraproduktiv.

Wir méchten an dieser Stelle ausdriicklich darauf hinweisen, dass die oft als vorbildlich gelobte
Polizeilberwachung vielerorts in Bayern von uns als diskriminierend und disruptiv wahrgenommen
wird. Wir werden nackt aus laufenden Aktionen mit unseren Kunden geholt und
erkennungsdienstlich behandelt, bei Strallenverkehrskontrollen nach einem Blick in die polizeiliche
Datenbank als Sexarbeiter_innen vor Umstehenden geoutet - auch dies ein Indikator fir den zu
erwartenden Datenschutz bei Behorden. Wir lehnen es entschieden ab, das teilweise
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menschenunwirdige Vorgehen der bayerischen Polizei auf eine bundesweite Rechtsgrundlage zu
stellen. Wir streben dagegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den zustéandigen
Polizeibehérden an. Wir halten aufsuchende Arbeit der Polizei auf einer Basis von gegenseitigem
Respekt fiur sinnvoll, wenn sich die Beamten dabei der Probleme der in der Sexarbeit Tatigen
ernsthaft annehmen und diese nicht nur kontrollieren.

In sdmtlichen anderen Gewerben ist fiir die erwahnte Auskunft- und Nachschaurecht laut §29 der
GeWO nicht die Polizei zustandig. Zustandig sind zumeist Gewerbe-/Ordnungsamter der unteren
Verwaltungsbehoérde. Fir Privatwohnungen gibt es keine solchen Befugnisse. Wenn in einer
Wohnung auch gewohnt wird, muss auch fiir uns als Sexarbeitende dieser intime Riickzugsort
gewahrt bleiben.

§32 Werbeverbot

Ein Werbeverbot fir Praktiken ohne Kondom erscheint uns grundsatzlich sinnvoll. Zuvor sollte
aber §120 des OWIiG, das allgemeine Werbeverbot flr Sexdienstleistungen abgeschafft werden:
,Ordnungswidrig handelt, wer durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildtragern,
Datenspeichern, Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen
Handlungen anbietet, ankindigt, anpreist oder Erklarungen solchen Inhalts bekanntgibt; dem
Verbreiten steht das offentliche Ausstellen, Anschlagen, Vorfiihren oder das sonstige offentliche
Zuganglichmachen gleich."

§32 Kondompflicht

Eine Kondompflicht lehnen wir ab. Wir schlieRen uns dabei der gleichlautenden Empfehlung der
Deutschen AIDS-Hilfe an. Pravention durch Aufklarung, wie im Infektionsschutzgesetz verankert,
ist wirkungsvoller als Zwang. Um Sexarbeiter_innen den Ricken zu starken und auch Kunden
Uber die Folgen von ungeschitzen Praktiken zu informieren, brauchen wir eine starke
Praventionsarbeit vor Ort.

Ein grofies Problem sehen wir auch in der Kontrollierbarkeit solcher Verordnungen - entweder gar
nicht, oder auf eine Weise, die uns und unsere Kund_innen ihrer Wirde beraubt. Im Land Bayern,
wo seit 13 Jahren eine Kondompflicht besteht, werden Polizisten als Scheinfreier in die Bordelle
geschickt. Diese Scheinfreier bedrangen die Kolleginnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen
mit Nachfragen nach ungeschitztem Verkehr. Willigen diese dann ein, gelten sie als Uberfiihrt,
noch bevor irgendeine Form von Verkehr Gberhaupt stattgefunden hat. Kontrolliert, verfolgt und
bestraft werden in Bayern die Sexarbeiter_innen, nicht die Kund_innen, die fir ungeschuitzten
Verkehr bezahlen. Im Ubrigen gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Verordnung in Bayern
positive Auswirkungen auf die Gesundheit der in der Sexarbeit Tatigen oder der
Gesamtbevdlkerung hat.

Seite 29, §38 Ubergangsregelungen

Die in Absatz 2 erwahnte Sechsmonatsfrist fir Betreibende, in der sie die notwendige
Genehmigung der noch naher zu bestimmenden Behdrde vorlegen missen, ist nur in den
seltensten Fallen zu schaffen. Es muss flir solch eine Genehmigung ein
Baunutzungsanderungsantrag bei der zustédndigen Baubehorde gestellt werden. Dazu muss ein
Architekt hinzugezogen werden, ein Brandschutzgutachten erstellt werden, der Flurplan eingeholt
werden und noch diverse regionale Nachweise. Alleine die Beschaffung samtlicher Unterlagen
bendtigt Ublicherweise drei bis vier Monate. Die Baubehoérde bendtigt dann zwei bis drei Monate
fur die Genehmigung. Dies nur, wenn es keine Nachprifungen gibt.

Wie soll dabei innerhalb eines halben Jahres eine Genehmigung vorgelegt werden? Dazu sind
wiederum nur die grofl3en Betriebe in der Lage, die in der Regel neu gebaut haben, dabei schon
die erforderlichen Antrége gestellt haben und Uber eine baurechtliche Genehmigung verfugen.
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Seite 57ff Begrundung zu Begriffsbestimmungen

Da es sich bei einem Grolteil der Arbeitsplatze um Wohnungsbordelle handelt, wird diesem
Bereich sehr viel Raum im Gestzesentwurf beigemessen. Zuvor musste allerdings der
grundsatzliche Umgang mit dieser Art von Betrieben geregelt werden. Zumeist handelt es sich um
Wohnungen, in denen nicht immer gewohnt wird, sondern die fiir (frei-)berufliche Zwecke genutzt
werden. Es handelt sich also oft um Wohnraumzweckentfremdung, die ausserhalb der vielerorts
bestehenden Duldungspraxis selbst dann verfolgt werden miisste, wenn Bauplanungsrecht und
Sperrbezirke den Betrieb nicht ohnehin verunmdglichen.

Fazit:

Das Ziel des Gesetzes, MalRnahmen zu schaffen, ,die effektiv und praxistauglich sind, um die in
der Prostitution Tatigen besser zu schiitzen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu starken, um
fachgesetzliche Grundlagen zur Gewahrleistung vertraglicher Arbeitsbedingungen und zum Schutz
der Gesundheit fir die in der Prostitution Tatigen zu schaffen, und um Kriminalitat in der
Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhalterei
zu bekampfen begriiRen wir als Berufsverband der Sexarbeiter_innen. Leider sind die gewahlten
Mittel, sofern sie in einzelnen Punkten Uberhaupt geeignet sind, weder erforderlich noch
angemessen, um dieses Ziel zu erreichen. Es steht zu beflrchten, dass das ProstSchG regional
vollig unterschiedlich umgesetzt und in vielen Fallen als Instrument zur Abschreckung,
Verdrangung und ,Einddmmung® von Sexarbeit missbraucht werden wird. Dies wirde viele
Arbeitsplatze vernichten, die aus Sicht der Sexarbeiter_innen gute Arbeitsbedingungen bieten.
Andernorts ist zu erwarten, dass die bestehende Duldungspraxis beibehalten wird. Die bereits
existierenden Rechtszersplitterung in der Sexbranche wirde verschlimmert.

Wenn wir als Sexarbeiter_innen ,Schutz” brauchen, dann vor allem den vor gesellschafticher
Stigmatisierung, Diskriminierung und Kriminalisierung. Repressive Regularien wie die Grundlage
der Sperrbezirksverordnungen, die Sonderparagraphen in den Landespolizeigesetzen und die
Sexarbeitsverdrangung durch das Bauplanungsrecht im Rahmen einer neuen Gesetzgebung zur
Sexarbeit, die explizit beibehalten werden, schaffen vielmehr schlechtere als bessere
Arbeitsbedingungen. Sperrbezirke und Bauplanung bedeuten schon jetzt ein vielerorts ein
flachendeckendes Berufsverbot, das Polizeirecht erlaubt in der Halfte der Bundeslander ein
anlassunabhangiges Kontrollrecht, ohne dass dies zu einer erhéhten Aufklarungsrate von
Kriminalitat fihrt. Solange Volksvertreter_innen 6ffentlich bedauern, dass ihnen mit den
vorhandenen Steuerungsinstrumenten noch nicht genug Werkzeuge zur
»Prostitutionseinddammung*“ zur Verfligung stehen, missen wir von einem Gesetz wie dem
vorliegenden Entwurf mehr Schaden als Nutzen erwarten, und zwar fiir alle Sexarbeiter_innen,
egal ob sie sich in ihrem Beruf selbst verwirklichen, aus wirtschaftlicher Not keine Alternative
sehen oder zur breiten Masse derjenigen gehoéren, deren Arbeitszufriedenheit wie bei allen
anderen Erwerbstatigen auch von Umfeld und Arbeitsbedingungen abhangen.

Ein Gesetz, dessen vorgebliches Ziel die Starkung des Selbstbestimmungsrechtes einer
Personengruppe ist, dieser dann aber die Mlndigkeit abspricht und sie paternalistisch vor eigenen
Entscheidungen ,schiitzen will, das ohne Not in Grundrechte eingreift und quasi nebenbei noch
ein Regularium schafft, um die Gesellschaft mittels beliebig zu erweiternder Auflagen vor der
vorgeblich zu schiitzenden Personengruppe zu bewahren, ist schlechter als gar kein Gesetz.

"Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen,

dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen."

(Charles Baron de Montesquieu, Schriftsteller, Philosoph und Staatstheoretiker, 1689-1755)

Das Prostituiertenschutzgesetz ist somit in Ganze abzulehnen.
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Alternativen

Stattdessen fordern wir die Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf im Gewerbe-, Steuer-, und
Baurecht, die Anmeldepflicht fir Bordelle nach §14 der Gewerbeordnung (sowie die Pflicht fur
Gewerbeamter in allen Kommunen, solche Anmeldungen entgegenzunehmen) und, wie
inzwischen auch von Amnesty International gefordert, eine vollstandige Entkriminalisierung der
Sexarbeit, also das Streichen der die Sexarbeit betreffenden Sonderparagraphen im Polizei-, Straf-
und Ordnungswidrigkeitengesetz, allen voran Art. 297 EGStGB als Grundlage der
Sperrbezirksverordnungen.

Weiterhin fordern wir den flachendeckenden Ausbau freiwilliger, anonymer, kostenloser und
parteilicher Gesundheitsberatung fiir alle Menschen mit Risikoverhalten, die Finanzierung weiterer
Fachberatungsstellen fir Sexarbeiter_innen, den Ausbau von fundierten Angeboten zur
berufsspezifischen Basisberatung und Information ("Einstiegsberatung"), geférderte Programme
zur Qualifizierung bei Umorientierung in andere Berufe, sowie bundesweit aufsuchende,
berufsbegleitende Workshops zur Professionalisierung in der Sexarbeit. Wir fordern die
Unterstutzung berufsstandischer Selbstvertretungen von Sexarbeitenden, wirksame MalRhahmen
zur Entstigmatisierung Anti-Diskriminierung von Sexarbeiter_innen und die Schulung von
zustandigen Beamten und Behdrden im Umgang mit der Sexarbeitsbranche. In Solidaritat mit
Betroffenen von Ausbeutung und Menschenhandel in allen Branchen schlieRen wir uns den
Forderungen des KOK nach Rechten und parteilicher Beratung fur Betroffene an.



Stellungnahme des BesD e.V. zum Referentenentwurf eines Prostituiertenschutzgesetzes — Seite 13/13

Links und Verweise

[1] hitps://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Figkeitsprinzip
%28Deutschland%29

[2] Jorn Blicke, LKA Hamburg, Leiter der Abteilung flr organisierte Kriminalitat:
.Menschenhandelsopfer kann man nicht erkennen.*

18.09.14 Kommentar auf Podiumsdiskussion der Heinrich Boll Stiftung ,Worlber reden wir
eigentlich?“

[3] http://www.sueddeutsche.de/panorama/bka-etiketten-fuer-buerger-kennzeichen-geisteskrank-
1.2146857

[4] https://netzpolitik.org/2015/schwere-maengel-bei-behoerdenanfragen-posteo-fordert-stopp-der-
vorratsdatenspeicherung/

[5] Prostitution in Deutschland: Eckdaten und Veranderungen durch das Internet

Nicola Déring, Technische Universitat llImenau, Institut fir Medien und
Kommunikationswissenschaft

Sexualforschung 2014; 27; 99-137 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart - New York ISSN
0932-8114 DOI 10.1055/s-0034-1366591


https://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Figkeitsprinzip_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verh%C3%A4ltnism%C3%A4%C3%9Figkeitsprinzip_(Deutschland)
https://netzpolitik.org/2015/schwere-maengel-bei-behoerdenanfragen-posteo-fordert-stopp-der-vorratsdatenspeicherung/
https://netzpolitik.org/2015/schwere-maengel-bei-behoerdenanfragen-posteo-fordert-stopp-der-vorratsdatenspeicherung/
http://www.sueddeutsche.de/panorama/bka-etiketten-fuer-buerger-kennzeichen-geisteskrank-1.2146857
http://www.sueddeutsche.de/panorama/bka-etiketten-fuer-buerger-kennzeichen-geisteskrank-1.2146857

	Stellungnahme des Berufsverbandes erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V.
	Seite 6 – Begriffsbestimmungen
	Seite 7 – §3 Anmeldepflicht
	Seite 7 - §4 Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise
	Seite 8 - §5 Anmeldebescheinigung
	Seite 9 - §5 Absatz (5)
	Seite 10 - §8 Maßnahmen bei Beratungsbedarf
	Seite 10 - §9 Gesundheitliche Beratung
	Seite 11 - §10  Anordnungen gegenüber Prostituierten
	Seite 12 - §11 Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe
	Seite 14 - §15 Auflagen für die Erlaubnis einer Betriebsstätte
	Seite 15 – § 16 Mindestanforderungen
	Seite 23 - §29 Überwachung des Prostitutionsgewerbes
	§32 Werbeverbot
	§32 Kondompflicht
	Seite 29, §38 Übergangsregelungen
	Seite 57ff Begründung zu Begriffsbestimmungen

	Fazit:
	Alternativen
	Links und Verweise


